
 

                                                                                                                         

 

 

 
4. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bo-
de-Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung 
in der   

 

 Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde 
Giersleben 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal 

 Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löder-
burg 

 
Präambel 

  
  
Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1, 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG-LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zur Zeit gültigen Fassung, der 
§§ 9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sach-
sen-Anhalt (GKG LSA) vom 26. Februar 1998 (GVBl. S 81), in der zur Zeit gültigen Fassung 
sowie der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes  Sachsen-Anhalt 
(KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Ver-
bandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ in ihrer Sitzung am 19.12.2017 folgende 4. 
Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-
Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der 
   

 Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde Giersle-
ben 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal 

 Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg 
 
beschlossen:  
 

Artikel 1 
 
Die Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung 
von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der 
   

 Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde Giersle-
ben 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal 

 Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg 
 
vom 19.01.2011 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 2 des WAZV Bode-Wipper vom 21.10.2011), 
zuletzt geändert durch die 3. Satzung  des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-
Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der 
   

 Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde Giersle-
ben 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal 

 Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Bode-Wipper“ 

- Körperschaft öffentlichen Rechts - 
 



 

                                                                                                                         

 

 
vom 10.12.2014 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 12 des Wasser- und Abwasserzweckverban-
des „Bode-Wipper“ vom 16.12.2014) wird wie folgt geändert: 
 
    

§ 3 wird wie folgt geändert 
 
a) In Abs. 1 lit. a) wird die Zahl „13,84“ durch die Zahl „28,59“ ersetzt. 
b) In Abs. 1 lit. b) werden die Worte „von Grundstücken, die dem dauernden Wohnen 

oder gewerblichen Zwecken dienen“ gestrichen und die Zahl „3,66“ durch die Zahl 
„6,18“ ersetzt. 

c) Abs. 1 lit. c) wird aufgehoben. 
d) In Abs. 2 wird die Zahl „30,00“ durch die Zahl „60,00“ ersetzt. 

 
Artikel 2 

 
Die  4. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode 
Wipper“ über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung in der  
  

 Verbandsgemeinde Saale Wipper nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde Giersle-
ben 

 Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal 

 Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg 
 

tritt nach ihrer Bekanntmachung am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Staßfurt, den 20.12.2017 
  

      
  
Andreas Beyer 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 


